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See the notice on TED website

625134-2024 - Ergebnis
Deutschland – Dienstleistungen im Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit – 
Betriebsärztliche Betreuung gem. ASiG und DGUV V2 in der niedersächsischen 
Finanzverwaltung
OJ S 202/2024 16/10/2024
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Landesamt für Steuern Niedersachsen
E-Mail: daniel.maniak@lzn.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer regionalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung 
des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Betriebsärztliche Betreuung gem. ASiG und DGUV V2 in der niedersächsischen 
Finanzverwaltung
Beschreibung: Ausgeschrieben wurde eine Rahmenvereinbarung über die Durchführung von 
betriebsärztlichen Leistungen in der niedersächsischen Finanzverwaltung in 9 Losen. Der 
Auftrag sollte je Los in Form einer Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmen (§ 21 VgV) 
vergeben werden und umfasste gemäß § 19 des Gesetzes über Betriebsärzte, 
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - 
ASiG -) vom 12. Dezember 1973 die Aufgaben, die sich aus § 3 ASiG in Verbindung mit der 
Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Vorschrift 2) ergeben. Der Auftrag war in den in 
Anlage 1 der Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) aufgeführten Dienst - und den 
dazugehörigen Außenstellen der niedersächsischen Finanzverwaltung auszuführen. Die 
Dienststellen agieren grundsätzlich selbstverwaltend (insbesondere in Bezug auf 
Terminvereinbarungen und die konkrete Beauftragung des Auftragnehmers); sie sind jeweils 
Rechnungsempfänger im Umfang der für die betreffende Dienststelle beauftragten und 
erbrachten Leistungen. Mit dem Abschluss der Rahmenvereinbarung sollte die 
betriebsärztliche Betreuung in der niedersächsischen Finanzverwaltung (bzw. in den in Anlage 
1 zur Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) benannten Dienststellen der 
niedersächsischen Finanzverwaltung) sichergestellt werden. Nähere Einzelheiten zu Art und 
Umfang des Auftrags waren der Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) zu 
entnehmen.
Kennung des Verfahrens: 573f50af-fcf6-4235-9e7d-0ee13e403c23
Interne Kennung: 0059-DLG/2024-03.234
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/625134-2024
mailto:daniel.maniak@lzn.de
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Haupteinstufung (cpv): 71317200 Dienstleistungen im Bereich Gesundheitsschutz und 
Sicherheit
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71317210 Beratung im Bereich Gesundheit und Sicherheit, 
85147000 Betriebliche Gesundheitsfürsorge

2.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Region Hannover (DE929)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Erfüllungsorte waren die jeweiligen Dienststellen (einschl. 
Außenstellen) der niedersächsischen Finanzverwaltung. Alle Adressen waren der Anlage 1 
"Aufteilung regionale Bezirke" zu entnehmen.

2.1.3.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 2 650 643,33 EUR

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXQ6YYHRDHR
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Betriebsärztliche Betreuung gem. ASiG und DGUV für den Bereich "Hannover"
Beschreibung: Ausgeschrieben wurde eine Rahmenvereinbarung über die Durchführung von 
betriebsärztlichen Leistungen in der niedersächsischen Finanzverwaltung in 9 Losen. Der 
Auftrag sollte je Los in Form einer Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmen (§ 21 VgV) 
vergeben werden und umfasste gemäß § 19 des Gesetzes über Betriebsärzte, 
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - 
ASiG -) vom 12. Dezember 1973 die Aufgaben, die sich aus § 3 ASiG in Verbindung mit der 
Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Vorschrift 2) ergeben. Der Auftrag war in den in 
Anlage 1 der Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) aufgeführten Dienst - und den 
dazugehörigen Außenstellen der niedersächsischen Finanzverwaltung auszuführen. Die 
Dienststellen agieren grundsätzlich selbstverwaltend (insbesondere in Bezug auf 
Terminvereinbarungen und die konkrete Beauftragung des Auftragnehmers); sie sind jeweils 
Rechnungsempfänger im Umfang der für die betreffende Dienststelle beauftragten und 
erbrachten Leistungen. Mit dem Abschluss der Rahmenvereinbarung sollte die 
betriebsärztliche Betreuung in der niedersächsischen Finanzverwaltung (bzw. in den in Anlage 
1 zur Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) benannten Dienststellen der 
niedersächsischen Finanzverwaltung) sichergestellt werden. Nähere Einzelheiten zu Art und 
Umfang des Auftrags waren der Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) zu 
entnehmen.
Interne Kennung: A1

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71317210 Beratung im Bereich Gesundheit und Sicherheit
Zusätzliche Einstufung (cpv): 85147000 Betriebliche Gesundheitsfürsorge, 71317200 
Dienstleistungen im Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit
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5.1.2.
 
Erfüllungsort
Stadt: Niedersachsen
Land, Gliederung (NUTS): Region Hannover (DE929)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Erfüllungsorte sind die jeweiligen Dienststellen (einschl. 
Außenstellen) der niedersächsischen Finanzverwaltung. Alle Adressen sind der Anlage 1 
"Aufteilung regionale Bezirke", BA-Bezirk A 1, zu entnehmen.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/02/2025
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2028

5.1.5.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 590 770,42 EUR

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Gemäß Vergabeunterlagen gelten die Zusätzlichen 
Vertragsbedingungen (ZVB) für die Ausführung von Lieferungen und Leistungen des Landes 
Niedersachsen. Rechtsform bei der Gründung einer Bietergemeinschaft: 
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem bevollmächtigten Vertreter.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis pro Einsatzstunde für die arbeitsmedizinische Betreuung
Beschreibung: (Pos. 1a des jeweiligen Angebotsvordruckes) Das Angebot mit dem niedrigsten 
Preis je Einsatzstunde erhält 500 Punkte. Ausgehend hiervon erfolgt für die anderen Angebote 
ein Punktabzug von einem Prozent vom maximalen Punktewert je einem Prozent höherem 
Preis.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Gesamtpreis der Teilleistungen für die Durchführung der Vorsorge für 
Tätigkeiten an Bildschirmen
Beschreibung: (Pos. 4 des jeweiligen Angebotsvordruckes - Summe der Teilleistungen zu 4a - 
4b) Das Angebot mit dem niedrigsten Preis für die Durchführung der Vorsorge für Tätigkeiten 
an Bild-schirmen durch die Assistenzkraft und die Ärztin / den Arzt erhält 500 Punkte. 
Ausgehend hiervon erfolgt für die anderen Angebote ein Punktabzug von einem Prozent vom 
maximalen Punktewert je einem Prozent höherem Preis.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb
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Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung 
von Rechtsbehelfen: Die Vergabestelle weist ausdrücklich auf die für interessierte 
Unternehmen sowie Bewerber/Bieter und Bewerber-/Bietergemeinschaften bestehenden 
Rügeobliegenheiten und die Präklusionsregelungen gemäß § 160 Abs. 3 GWB hinsichtlich der 
Behauptung von Verstößen gegen die Bestimmungen über das Vergabeverfahren hin. § 160 
Abs. 3 GWB lautet: "Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen 
gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf 
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 
Satz 2 bleibt unberührt." Die Vergabestelle weist zudem ausdrücklich auf § 134 Abs. 1 und 2 
GWB hin. § 134 Abs. 1 und 2 GWB lauten: (1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, 
deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, 
dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen 
Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen 
keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor 
die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein 
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, 
verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung 
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter 
und Bewerber kommt es nicht an." § 135 Absatz 1 Nummer 2 GWB lautet: (1) Ein öffentlicher 
Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber [...] (2) den Auftrag 
ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem 
Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist."
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Landesamt für Steuern Niedersachsen
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und 
Digitalisierung
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Los: LOT-0002
Titel: Betriebsärztliche Betreuung gem. ASiG und DGUV für den Bereich "Braunschweig"
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Beschreibung: Ausgeschrieben wurde eine Rahmenvereinbarung über die Durchführung von 
betriebsärztlichen Leistungen in der niedersächsischen Finanzverwaltung in 9 Losen. Der 
Auftrag sollte je Los in Form einer Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmen (§ 21 VgV) 
vergeben werden und umfasste gemäß § 19 des Gesetzes über Betriebsärzte, 
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - 
ASiG -) vom 12. Dezember 1973 die Aufgaben, die sich aus § 3 ASiG in Verbindung mit der 
Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Vorschrift 2) ergeben. Der Auftrag war in den in 
Anlage 1 der Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) aufgeführten Dienst - und den 
dazugehörigen Außenstellen der niedersächsischen Finanzverwaltung auszuführen. Die 
Dienststellen agieren grundsätzlich selbstverwaltend (insbesondere in Bezug auf 
Terminvereinbarungen und die konkrete Beauftragung des Auftragnehmers); sie sind jeweils 
Rechnungsempfänger im Umfang der für die betreffende Dienststelle beauftragten und 
erbrachten Leistungen. Mit dem Abschluss der Rahmenvereinbarung sollte die 
betriebsärztliche Betreuung in der niedersächsischen Finanzverwaltung (bzw. in den in Anlage 
1 zur Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) benannten Dienststellen der 
niedersächsischen Finanzverwaltung) sichergestellt werden. Nähere Einzelheiten zu Art und 
Umfang des Auftrags waren der Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) zu 
entnehmen.
Interne Kennung: A2

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71317210 Beratung im Bereich Gesundheit und Sicherheit

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Niedersachsen
Land, Gliederung (NUTS): Braunschweig, Kreisfreie Stadt (DE911)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Erfüllungsorte sind die jeweiligen Dienststellen (einschl. 
Außenstellen) der niedersächsischen Finanzverwaltung. Alle Adressen sind der Anlage 1 
"Aufteilung regionale Bezirke", BA-Bezirk A 2, zu entnehmen.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/02/2025
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2028

5.1.5.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 300 662,92 EUR

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Gemäß Vergabeunterlagen gelten die Zusätzlichen 
Vertragsbedingungen (ZVB) für die Ausführung von Lieferungen und Leistungen des Landes 
Niedersachsen. Rechtsform bei der Gründung einer Bietergemeinschaft: 
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem bevollmächtigten Vertreter.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
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Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis pro Einsatzstunde für die arbeitsmedizinische Betreuung
Beschreibung: (Pos. 1a des jeweiligen Angebotsvordruckes) Das Angebot mit dem niedrigsten 
Preis je Einsatzstunde erhält 500 Punkte. Ausgehend hiervon erfolgt für die anderen Angebote 
ein Punktabzug von einem Prozent vom maximalen Punktewert je einem Prozent höherem 
Preis.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Gesamtpreis der Teilleistungen für die Durchführung der Vorsorge für 
Tätigkeiten an Bildschirmen
Beschreibung: (Pos. 4 des jeweiligen Angebotsvordruckes - Summe der Teilleistungen zu 4a - 
4b) Das Angebot mit dem niedrigsten Preis für die Durchführung der Vorsorge für Tätigkeiten 
an Bild-schirmen durch die Assistenzkraft und die Ärztin / den Arzt erhält 500 Punkte. 
Ausgehend hiervon erfolgt für die anderen Angebote ein Punktabzug von einem Prozent vom 
maximalen Punktewert je einem Prozent höherem Preis.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung 
von Rechtsbehelfen: Die Vergabestelle weist ausdrücklich auf die für interessierte 
Unternehmen sowie Bewerber/Bieter und Bewerber-/Bietergemeinschaften bestehenden 
Rügeobliegenheiten und die Präklusionsregelungen gemäß § 160 Abs. 3 GWB hinsichtlich der 
Behauptung von Verstößen gegen die Bestimmungen über das Vergabeverfahren hin. § 160 
Abs. 3 GWB lautet: "Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen 
gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf 
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 
Satz 2 bleibt unberührt." Die Vergabestelle weist zudem ausdrücklich auf § 134 Abs. 1 und 2 
GWB hin. § 134 Abs. 1 und 2 GWB lauten: (1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, 
deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, 
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dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen 
Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen 
keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor 
die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein 
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, 
verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung 
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter 
und Bewerber kommt es nicht an." § 135 Absatz 1 Nummer 2 GWB lautet: (1) Ein öffentlicher 
Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber [...] (2) den Auftrag 
ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem 
Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist."
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Landesamt für Steuern Niedersachsen
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und 
Digitalisierung
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Los: LOT-0003
Titel: Betriebsärztliche Betreuung gem. ASiG und DGUV für den Bereich "Südniedersachsen"
Beschreibung: Ausgeschrieben wurde eine Rahmenvereinbarung über die Durchführung von 
betriebsärztlichen Leistungen in der niedersächsischen Finanzverwaltung in 9 Losen. Der 
Auftrag sollte je Los in Form einer Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmen (§ 21 VgV) 
vergeben werden und umfasste gemäß § 19 des Gesetzes über Betriebsärzte, 
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - 
ASiG -) vom 12. Dezember 1973 die Aufgaben, die sich aus § 3 ASiG in Verbindung mit der 
Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Vorschrift 2) ergeben. Der Auftrag war in den in 
Anlage 1 der Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) aufgeführten Dienst - und den 
dazugehörigen Außenstellen der niedersächsischen Finanzverwaltung auszuführen. Die 
Dienststellen agieren grundsätzlich selbstverwaltend (insbesondere in Bezug auf 
Terminvereinbarungen und die konkrete Beauftragung des Auftragnehmers); sie sind jeweils 
Rechnungsempfänger im Umfang der für die betreffende Dienststelle beauftragten und 
erbrachten Leistungen. Mit dem Abschluss der Rahmenvereinbarung sollte die 
betriebsärztliche Betreuung in der niedersächsischen Finanzverwaltung (bzw. in den in Anlage 
1 zur Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) benannten Dienststellen der 
niedersächsischen Finanzverwaltung) sichergestellt werden. Nähere Einzelheiten zu Art und 
Umfang des Auftrags waren der Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) zu 
entnehmen.
Interne Kennung: A3

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71317210 Beratung im Bereich Gesundheit und Sicherheit

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Niedersachsen
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Land, Gliederung (NUTS): Göttingen (DE91C)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Erfüllungsorte sind die jeweiligen Dienststellen (einschl. 
Außenstellen) der niedersächsischen Finanzverwaltung. Alle Adressen sind der Anlage 1 
"Aufteilung regionale Bezirke", BA-Bezirk A 3, zu entnehmen.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/02/2025
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2028

5.1.5.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 379 329,17 EUR

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Gemäß Vergabeunterlagen gelten die Zusätzlichen 
Vertragsbedingungen (ZVB) für die Ausführung von Lieferungen und Leistungen des Landes 
Niedersachsen. Rechtsform bei der Gründung einer Bietergemeinschaft: 
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem bevollmächtigten Vertreter.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis pro Einsatzstunde für die arbeitsmedizinische Betreuung
Beschreibung: (Pos. 1a des jeweiligen Angebotsvordruckes) Das Angebot mit dem niedrigsten 
Preis je Einsatzstunde erhält 500 Punkte. Ausgehend hiervon erfolgt für die anderen Angebote 
ein Punktabzug von einem Prozent vom maximalen Punktewert je einem Prozent höherem 
Preis.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Gesamtpreis der Teilleistungen für die Durchführung der Vorsorge für 
Tätigkeiten an Bildschirmen
Beschreibung: (Pos. 4 des jeweiligen Angebotsvordruckes - Summe der Teilleistungen zu 4a - 
4b) Das Angebot mit dem niedrigsten Preis für die Durchführung der Vorsorge für Tätigkeiten 
an Bild-schirmen durch die Assistenzkraft und die Ärztin / den Arzt erhält 500 Punkte. 
Ausgehend hiervon erfolgt für die anderen Angebote ein Punktabzug von einem Prozent vom 
maximalen Punktewert je einem Prozent höherem Preis.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
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5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung 
von Rechtsbehelfen: Die Vergabestelle weist ausdrücklich auf die für interessierte 
Unternehmen sowie Bewerber/Bieter und Bewerber-/Bietergemeinschaften bestehenden 
Rügeobliegenheiten und die Präklusionsregelungen gemäß § 160 Abs. 3 GWB hinsichtlich der 
Behauptung von Verstößen gegen die Bestimmungen über das Vergabeverfahren hin. § 160 
Abs. 3 GWB lautet: "Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen 
gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf 
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 
Satz 2 bleibt unberührt." Die Vergabestelle weist zudem ausdrücklich auf § 134 Abs. 1 und 2 
GWB hin. § 134 Abs. 1 und 2 GWB lauten: (1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, 
deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, 
dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen 
Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen 
keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor 
die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein 
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, 
verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung 
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter 
und Bewerber kommt es nicht an." § 135 Absatz 1 Nummer 2 GWB lautet: (1) Ein öffentlicher 
Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber [...] (2) den Auftrag 
ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem 
Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist."
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Landesamt für Steuern Niedersachsen
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und 
Digitalisierung
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Los: LOT-0004
Titel: Betriebsärztliche Betreuung gem. ASiG und DGUV für den Bereich "Nordheide"
Beschreibung: Ausgeschrieben wurde eine Rahmenvereinbarung über die Durchführung von 
betriebsärztlichen Leistungen in der niedersächsischen Finanzverwaltung in 9 Losen. Der 
Auftrag sollte je Los in Form einer Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmen (§ 21 VgV) 
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vergeben werden und umfasste gemäß § 19 des Gesetzes über Betriebsärzte, 
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - 
ASiG -) vom 12. Dezember 1973 die Aufgaben, die sich aus § 3 ASiG in Verbindung mit der 
Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Vorschrift 2) ergeben. Der Auftrag war in den in 
Anlage 1 der Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) aufgeführten Dienst - und den 
dazugehörigen Außenstellen der niedersächsischen Finanzverwaltung auszuführen. Die 
Dienststellen agieren grundsätzlich selbstverwaltend (insbesondere in Bezug auf 
Terminvereinbarungen und die konkrete Beauftragung des Auftragnehmers); sie sind jeweils 
Rechnungsempfänger im Umfang der für die betreffende Dienststelle beauftragten und 
erbrachten Leistungen. Mit dem Abschluss der Rahmenvereinbarung sollte die 
betriebsärztliche Betreuung in der niedersächsischen Finanzverwaltung (bzw. in den in Anlage 
1 zur Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) benannten Dienststellen der 
niedersächsischen Finanzverwaltung) sichergestellt werden. Nähere Einzelheiten zu Art und 
Umfang des Auftrags waren der Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) zu 
entnehmen.
Interne Kennung: A4

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71317210 Beratung im Bereich Gesundheit und Sicherheit

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Niedersachsen
Land, Gliederung (NUTS): Stade (DE939)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Erfüllungsorte sind die jeweiligen Dienststellen (einschl. 
Außenstellen) der niedersächsischen Finanzverwaltung. Alle Adressen sind der Anlage 1 
"Aufteilung regionale Bezirke", BA-Bezirk A 4, zu entnehmen.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/02/2025
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2028

5.1.5.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 359 334,58 EUR

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Gemäß Vergabeunterlagen gelten die Zusätzlichen 
Vertragsbedingungen (ZVB) für die Ausführung von Lieferungen und Leistungen des Landes 
Niedersachsen. Rechtsform bei der Gründung einer Bietergemeinschaft: 
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem bevollmächtigten Vertreter.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis pro Einsatzstunde für die arbeitsmedizinische Betreuung
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Beschreibung: (Pos. 1a des jeweiligen Angebotsvordruckes) Das Angebot mit dem niedrigsten 
Preis je Einsatzstunde erhält 500 Punkte. Ausgehend hiervon erfolgt für die anderen Angebote 
ein Punktabzug von einem Prozent vom maximalen Punktewert je einem Prozent höherem 
Preis.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Gesamtpreis der Teilleistungen für die Durchführung der Vorsorge für 
Tätigkeiten an Bildschirmen
Beschreibung: (Pos. 4 des jeweiligen Angebotsvordruckes - Summe der Teilleistungen zu 4a - 
4b) Das Angebot mit dem niedrigsten Preis für die Durchführung der Vorsorge für Tätigkeiten 
an Bild-schirmen durch die Assistenzkraft und die Ärztin / den Arzt erhält 500 Punkte. 
Ausgehend hiervon erfolgt für die anderen Angebote ein Punktabzug von einem Prozent vom 
maximalen Punktewert je einem Prozent höherem Preis.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung 
von Rechtsbehelfen: Die Vergabestelle weist ausdrücklich auf die für interessierte 
Unternehmen sowie Bewerber/Bieter und Bewerber-/Bietergemeinschaften bestehenden 
Rügeobliegenheiten und die Präklusionsregelungen gemäß § 160 Abs. 3 GWB hinsichtlich der 
Behauptung von Verstößen gegen die Bestimmungen über das Vergabeverfahren hin. § 160 
Abs. 3 GWB lautet: "Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen 
gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf 
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 
Satz 2 bleibt unberührt." Die Vergabestelle weist zudem ausdrücklich auf § 134 Abs. 1 und 2 
GWB hin. § 134 Abs. 1 und 2 GWB lauten: (1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, 
deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, 
dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen 
Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen 
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keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor 
die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein 
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, 
verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung 
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter 
und Bewerber kommt es nicht an." § 135 Absatz 1 Nummer 2 GWB lautet: (1) Ein öffentlicher 
Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber [...] (2) den Auftrag 
ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem 
Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist."
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Landesamt für Steuern Niedersachsen
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und 
Digitalisierung
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Los: LOT-0005
Titel: Betriebsärztliche Betreuung gem. ASiG und DGUV für den Bereich "Weser"
Beschreibung: Ausgeschrieben wurde eine Rahmenvereinbarung über die Durchführung von 
betriebsärztlichen Leistungen in der niedersächsischen Finanzverwaltung in 9 Losen. Der 
Auftrag sollte je Los in Form einer Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmen (§ 21 VgV) 
vergeben werden und umfasste gemäß § 19 des Gesetzes über Betriebsärzte, 
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - 
ASiG -) vom 12. Dezember 1973 die Aufgaben, die sich aus § 3 ASiG in Verbindung mit der 
Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Vorschrift 2) ergeben. Der Auftrag war in den in 
Anlage 1 der Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) aufgeführten Dienst - und den 
dazugehörigen Außenstellen der niedersächsischen Finanzverwaltung auszuführen. Die 
Dienststellen agieren grundsätzlich selbstverwaltend (insbesondere in Bezug auf 
Terminvereinbarungen und die konkrete Beauftragung des Auftragnehmers); sie sind jeweils 
Rechnungsempfänger im Umfang der für die betreffende Dienststelle beauftragten und 
erbrachten Leistungen. Mit dem Abschluss der Rahmenvereinbarung sollte die 
betriebsärztliche Betreuung in der niedersächsischen Finanzverwaltung (bzw. in den in Anlage 
1 zur Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) benannten Dienststellen der 
niedersächsischen Finanzverwaltung) sichergestellt werden. Nähere Einzelheiten zu Art und 
Umfang des Auftrags waren der Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) zu 
entnehmen.
Interne Kennung: A5

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71317210 Beratung im Bereich Gesundheit und Sicherheit

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Niedersachsen
Land, Gliederung (NUTS): Cuxhaven (DE932)
Land: Deutschland
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Zusätzliche Informationen: Erfüllungsorte sind die jeweiligen Dienststellen (einschl. 
Außenstellen) der niedersächsischen Finanzverwaltung. Alle Adressen sind der Anlage 1 
"Aufteilung regionale Bezirke", BA-Bezirk A 5, zu entnehmen.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/02/2025
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2028

5.1.5.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 109 275,00 EUR

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Gemäß Vergabeunterlagen gelten die Zusätzlichen 
Vertragsbedingungen (ZVB) für die Ausführung von Lieferungen und Leistungen des Landes 
Niedersachsen. Rechtsform bei der Gründung einer Bietergemeinschaft: 
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem bevollmächtigten Vertreter.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis pro Einsatzstunde für die arbeitsmedizinische Betreuung
Beschreibung: (Pos. 1a des jeweiligen Angebotsvordruckes) Das Angebot mit dem niedrigsten 
Preis je Einsatzstunde erhält 500 Punkte. Ausgehend hiervon erfolgt für die anderen Angebote 
ein Punktabzug von einem Prozent vom maximalen Punktewert je einem Prozent höherem 
Preis.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Gesamtpreis der Teilleistungen für die Durchführung der Vorsorge für 
Tätigkeiten an Bildschirmen
Beschreibung: (Pos. 4 des jeweiligen Angebotsvordruckes - Summe der Teilleistungen zu 4a - 
4b) Das Angebot mit dem niedrigsten Preis für die Durchführung der Vorsorge für Tätigkeiten 
an Bild-schirmen durch die Assistenzkraft und die Ärztin / den Arzt erhält 500 Punkte. 
Ausgehend hiervon erfolgt für die anderen Angebote ein Punktabzug von einem Prozent vom 
maximalen Punktewert je einem Prozent höherem Preis.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
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Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung 
von Rechtsbehelfen: Die Vergabestelle weist ausdrücklich auf die für interessierte 
Unternehmen sowie Bewerber/Bieter und Bewerber-/Bietergemeinschaften bestehenden 
Rügeobliegenheiten und die Präklusionsregelungen gemäß § 160 Abs. 3 GWB hinsichtlich der 
Behauptung von Verstößen gegen die Bestimmungen über das Vergabeverfahren hin. § 160 
Abs. 3 GWB lautet: "Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen 
gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf 
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 
Satz 2 bleibt unberührt." Die Vergabestelle weist zudem ausdrücklich auf § 134 Abs. 1 und 2 
GWB hin. § 134 Abs. 1 und 2 GWB lauten: (1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, 
deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, 
dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen 
Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen 
keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor 
die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein 
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, 
verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung 
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter 
und Bewerber kommt es nicht an." § 135 Absatz 1 Nummer 2 GWB lautet: (1) Ein öffentlicher 
Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber [...] (2) den Auftrag 
ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem 
Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist."
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Landesamt für Steuern Niedersachsen
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und 
Digitalisierung
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Los: LOT-0006
Titel: Betriebsärztliche Betreuung gem. ASiG und DGUV für den Bereich "Oldenburg"
Beschreibung: Ausgeschrieben wurde eine Rahmenvereinbarung über die Durchführung von 
betriebsärztlichen Leistungen in der niedersächsischen Finanzverwaltung in 9 Losen. Der 
Auftrag sollte je Los in Form einer Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmen (§ 21 VgV) 
vergeben werden und umfasste gemäß § 19 des Gesetzes über Betriebsärzte, 
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Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - 
ASiG -) vom 12. Dezember 1973 die Aufgaben, die sich aus § 3 ASiG in Verbindung mit der 
Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Vorschrift 2) ergeben. Der Auftrag war in den in 
Anlage 1 der Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) aufgeführten Dienst - und den 
dazugehörigen Außenstellen der niedersächsischen Finanzverwaltung auszuführen. Die 
Dienststellen agieren grundsätzlich selbstverwaltend (insbesondere in Bezug auf 
Terminvereinbarungen und die konkrete Beauftragung des Auftragnehmers); sie sind jeweils 
Rechnungsempfänger im Umfang der für die betreffende Dienststelle beauftragten und 
erbrachten Leistungen. Mit dem Abschluss der Rahmenvereinbarung sollte die 
betriebsärztliche Betreuung in der niedersächsischen Finanzverwaltung (bzw. in den in Anlage 
1 zur Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) benannten Dienststellen der 
niedersächsischen Finanzverwaltung) sichergestellt werden. Nähere Einzelheiten zu Art und 
Umfang des Auftrags waren der Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) zu 
entnehmen.
Interne Kennung: A6

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71317210 Beratung im Bereich Gesundheit und Sicherheit

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Niedersachsen
Land, Gliederung (NUTS): Oldenburg, Landkreis (DE94D)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Erfüllungsorte sind die jeweiligen Dienststellen (einschl. 
Außenstellen) der niedersächsischen Finanzverwaltung. Alle Adressen sind der Anlage 1 
"Aufteilung regionale Bezirke", BA-Bezirk A 6, zu entnehmen.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/02/2025
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2028

5.1.5.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 287 569,50 EUR

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Gemäß Vergabeunterlagen gelten die Zusätzlichen 
Vertragsbedingungen (ZVB) für die Ausführung von Lieferungen und Leistungen des Landes 
Niedersachsen. Rechtsform bei der Gründung einer Bietergemeinschaft: 
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem bevollmächtigten Vertreter.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis pro Einsatzstunde für die arbeitsmedizinische Betreuung
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Beschreibung: (Pos. 1a des jeweiligen Angebotsvordruckes) Das Angebot mit dem niedrigsten 
Preis je Einsatzstunde erhält 500 Punkte. Ausgehend hiervon erfolgt für die anderen Angebote 
ein Punktabzug von einem Prozent vom maximalen Punktewert je einem Prozent höherem 
Preis.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Gesamtpreis der Teilleistungen für die Durchführung der Vorsorge für 
Tätigkeiten an Bildschirmen
Beschreibung: (Pos. 4 des jeweiligen Angebotsvordruckes - Summe der Teilleistungen zu 4a - 
4b) Das Angebot mit dem niedrigsten Preis für die Durchführung der Vorsorge für Tätigkeiten 
an Bild-schirmen durch die Assistenzkraft und die Ärztin / den Arzt erhält 500 Punkte. 
Ausgehend hiervon erfolgt für die anderen Angebote ein Punktabzug von einem Prozent vom 
maximalen Punktewert je einem Prozent höherem Preis.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung 
von Rechtsbehelfen: Die Vergabestelle weist ausdrücklich auf die für interessierte 
Unternehmen sowie Bewerber/Bieter und Bewerber-/Bietergemeinschaften bestehenden 
Rügeobliegenheiten und die Präklusionsregelungen gemäß § 160 Abs. 3 GWB hinsichtlich der 
Behauptung von Verstößen gegen die Bestimmungen über das Vergabeverfahren hin. § 160 
Abs. 3 GWB lautet: "Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen 
gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf 
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 
Satz 2 bleibt unberührt." Die Vergabestelle weist zudem ausdrücklich auf § 134 Abs. 1 und 2 
GWB hin. § 134 Abs. 1 und 2 GWB lauten: (1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, 
deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, 
dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen 
Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen 
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keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor 
die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein 
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, 
verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung 
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter 
und Bewerber kommt es nicht an." § 135 Absatz 1 Nummer 2 GWB lautet: (1) Ein öffentlicher 
Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber [...] (2) den Auftrag 
ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem 
Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist."
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Landesamt für Steuern Niedersachsen
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und 
Digitalisierung
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Los: LOT-0007
Titel: Betriebsärztliche Betreuung gem. ASiG und DGUV für den Bereich "Süd-West"
Beschreibung: Ausgeschrieben wurde eine Rahmenvereinbarung über die Durchführung von 
betriebsärztlichen Leistungen in der niedersächsischen Finanzverwaltung in 9 Losen. Der 
Auftrag sollte je Los in Form einer Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmen (§ 21 VgV) 
vergeben werden und umfasste gemäß § 19 des Gesetzes über Betriebsärzte, 
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - 
ASiG -) vom 12. Dezember 1973 die Aufgaben, die sich aus § 3 ASiG in Verbindung mit der 
Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Vorschrift 2) ergeben. Der Auftrag war in den in 
Anlage 1 der Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) aufgeführten Dienst - und den 
dazugehörigen Außenstellen der niedersächsischen Finanzverwaltung auszuführen. Die 
Dienststellen agieren grundsätzlich selbstverwaltend (insbesondere in Bezug auf 
Terminvereinbarungen und die konkrete Beauftragung des Auftragnehmers); sie sind jeweils 
Rechnungsempfänger im Umfang der für die betreffende Dienststelle beauftragten und 
erbrachten Leistungen. Mit dem Abschluss der Rahmenvereinbarung sollte die 
betriebsärztliche Betreuung in der niedersächsischen Finanzverwaltung (bzw. in den in Anlage 
1 zur Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) benannten Dienststellen der 
niedersächsischen Finanzverwaltung) sichergestellt werden. Nähere Einzelheiten zu Art und 
Umfang des Auftrags waren der Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) zu 
entnehmen.
Interne Kennung: A7

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71317210 Beratung im Bereich Gesundheit und Sicherheit

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Niedersachsen
Land, Gliederung (NUTS): Grafschaft Bentheim (DE94B)
Land: Deutschland
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Zusätzliche Informationen: Erfüllungsorte sind die jeweiligen Dienststellen (einschl. 
Außenstellen) der niedersächsischen Finanzverwaltung. Alle Adressen sind der Anlage 1 
"Aufteilung regionale Bezirke", BA-Bezirk A 7, zu entnehmen.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/02/2025
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2028

5.1.5.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 316 760,42 EUR

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Gemäß Vergabeunterlagen gelten die Zusätzlichen 
Vertragsbedingungen (ZVB) für die Ausführung von Lieferungen und Leistungen des Landes 
Niedersachsen. Rechtsform bei der Gründung einer Bietergemeinschaft: 
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem bevollmächtigten Vertreter.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis pro Einsatzstunde für die arbeitsmedizinische Betreuung
Beschreibung: (Pos. 1a des jeweiligen Angebotsvordruckes) Das Angebot mit dem niedrigsten 
Preis je Einsatzstunde erhält 500 Punkte. Ausgehend hiervon erfolgt für die anderen Angebote 
ein Punktabzug von einem Prozent vom maximalen Punktewert je einem Prozent höherem 
Preis.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Gesamtpreis der Teilleistungen für die Durchführung der Vorsorge für 
Tätigkeiten an Bildschirmen
Beschreibung: (Pos. 4 des jeweiligen Angebotsvordruckes - Summe der Teilleistungen zu 4a - 
4b) Das Angebot mit dem niedrigsten Preis für die Durchführung der Vorsorge für Tätigkeiten 
an Bild-schirmen durch die Assistenzkraft und die Ärztin / den Arzt erhält 500 Punkte. 
Ausgehend hiervon erfolgt für die anderen Angebote ein Punktabzug von einem Prozent vom 
maximalen Punktewert je einem Prozent höherem Preis.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
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Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung 
von Rechtsbehelfen: Die Vergabestelle weist ausdrücklich auf die für interessierte 
Unternehmen sowie Bewerber/Bieter und Bewerber-/Bietergemeinschaften bestehenden 
Rügeobliegenheiten und die Präklusionsregelungen gemäß § 160 Abs. 3 GWB hinsichtlich der 
Behauptung von Verstößen gegen die Bestimmungen über das Vergabeverfahren hin. § 160 
Abs. 3 GWB lautet: "Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen 
gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf 
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 
Satz 2 bleibt unberührt." Die Vergabestelle weist zudem ausdrücklich auf § 134 Abs. 1 und 2 
GWB hin. § 134 Abs. 1 und 2 GWB lauten: (1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, 
deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, 
dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen 
Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen 
keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor 
die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein 
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, 
verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung 
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter 
und Bewerber kommt es nicht an." § 135 Absatz 1 Nummer 2 GWB lautet: (1) Ein öffentlicher 
Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber [...] (2) den Auftrag 
ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem 
Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist."
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Landesamt für Steuern Niedersachsen
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und 
Digitalisierung
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Los: LOT-0008
Titel: Betriebsärztliche Betreuung gem. ASiG und DGUV für den Bereich "Region Nord-West"
Beschreibung: Ausgeschrieben wurde eine Rahmenvereinbarung über die Durchführung von 
betriebsärztlichen Leistungen in der niedersächsischen Finanzverwaltung in 9 Losen. Der 
Auftrag sollte je Los in Form einer Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmen (§ 21 VgV) 
vergeben werden und umfasste gemäß § 19 des Gesetzes über Betriebsärzte, 
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Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - 
ASiG -) vom 12. Dezember 1973 die Aufgaben, die sich aus § 3 ASiG in Verbindung mit der 
Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Vorschrift 2) ergeben. Der Auftrag war in den in 
Anlage 1 der Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) aufgeführten Dienst - und den 
dazugehörigen Außenstellen der niedersächsischen Finanzverwaltung auszuführen. Die 
Dienststellen agieren grundsätzlich selbstverwaltend (insbesondere in Bezug auf 
Terminvereinbarungen und die konkrete Beauftragung des Auftragnehmers); sie sind jeweils 
Rechnungsempfänger im Umfang der für die betreffende Dienststelle beauftragten und 
erbrachten Leistungen. Mit dem Abschluss der Rahmenvereinbarung sollte die 
betriebsärztliche Betreuung in der niedersächsischen Finanzverwaltung (bzw. in den in Anlage 
1 zur Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) benannten Dienststellen der 
niedersächsischen Finanzverwaltung) sichergestellt werden. Nähere Einzelheiten zu Art und 
Umfang des Auftrags waren der Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) zu 
entnehmen.
Interne Kennung: A8

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71317210 Beratung im Bereich Gesundheit und Sicherheit

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Niedersachsen
Land, Gliederung (NUTS): Aurich (DE947)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Erfüllungsorte sind die jeweiligen Dienststellen (einschl. 
Außenstellen) der niedersächsischen Finanzverwaltung. Alle Adressen sind der Anlage 1 
"Aufteilung regionale Bezirke", BA-Bezirk A 8, zu entnehmen.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/02/2025
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2028

5.1.5.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 83 229,17 EUR

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Gemäß Vergabeunterlagen gelten die Zusätzlichen 
Vertragsbedingungen (ZVB) für die Ausführung von Lieferungen und Leistungen des Landes 
Niedersachsen. Rechtsform bei der Gründung einer Bietergemeinschaft: 
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem bevollmächtigten Vertreter.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis pro Einsatzstunde für die arbeitsmedizinische Betreuung
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Beschreibung: (Pos. 1a des jeweiligen Angebotsvordruckes) Das Angebot mit dem niedrigsten 
Preis je Einsatzstunde erhält 500 Punkte. Ausgehend hiervon erfolgt für die anderen Angebote 
ein Punktabzug von einem Prozent vom maximalen Punktewert je einem Prozent höherem 
Preis.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Gesamtpreis der Teilleistungen für die Durchführung der Vorsorge für 
Tätigkeiten an Bildschirmen
Beschreibung: (Pos. 4 des jeweiligen Angebotsvordruckes - Summe der Teilleistungen zu 4a - 
4b) Das Angebot mit dem niedrigsten Preis für die Durchführung der Vorsorge für Tätigkeiten 
an Bild-schirmen durch die Assistenzkraft und die Ärztin / den Arzt erhält 500 Punkte. 
Ausgehend hiervon erfolgt für die anderen Angebote ein Punktabzug von einem Prozent vom 
maximalen Punktewert je einem Prozent höherem Preis.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung 
von Rechtsbehelfen: Die Vergabestelle weist ausdrücklich auf die für interessierte 
Unternehmen sowie Bewerber/Bieter und Bewerber-/Bietergemeinschaften bestehenden 
Rügeobliegenheiten und die Präklusionsregelungen gemäß § 160 Abs. 3 GWB hinsichtlich der 
Behauptung von Verstößen gegen die Bestimmungen über das Vergabeverfahren hin. § 160 
Abs. 3 GWB lautet: "Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen 
gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf 
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 
Satz 2 bleibt unberührt." Die Vergabestelle weist zudem ausdrücklich auf § 134 Abs. 1 und 2 
GWB hin. § 134 Abs. 1 und 2 GWB lauten: (1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, 
deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, 
dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen 
Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen 
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keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor 
die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein 
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, 
verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung 
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter 
und Bewerber kommt es nicht an." § 135 Absatz 1 Nummer 2 GWB lautet: (1) Ein öffentlicher 
Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber [...] (2) den Auftrag 
ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem 
Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist."
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Landesamt für Steuern Niedersachsen
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und 
Digitalisierung
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Los: LOT-0009
Titel: Betriebsärztliche Betreuung gem. ASiG und DGUV für den Bereich "Ostfriesland"
Beschreibung: Ausgeschrieben wurde eine Rahmenvereinbarung über die Durchführung von 
betriebsärztlichen Leistungen in der niedersächsischen Finanzverwaltung in 9 Losen. Der 
Auftrag sollte je Los in Form einer Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmen (§ 21 VgV) 
vergeben werden und umfasste gemäß § 19 des Gesetzes über Betriebsärzte, 
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - 
ASiG -) vom 12. Dezember 1973 die Aufgaben, die sich aus § 3 ASiG in Verbindung mit der 
Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Vorschrift 2) ergeben. Der Auftrag war in den in 
Anlage 1 der Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) aufgeführten Dienst - und den 
dazugehörigen Außenstellen der niedersächsischen Finanzverwaltung auszuführen. Die 
Dienststellen agieren grundsätzlich selbstverwaltend (insbesondere in Bezug auf 
Terminvereinbarungen und die konkrete Beauftragung des Auftragnehmers); sie sind jeweils 
Rechnungsempfänger im Umfang der für die betreffende Dienststelle beauftragten und 
erbrachten Leistungen. Mit dem Abschluss der Rahmenvereinbarung sollte die 
betriebsärztliche Betreuung in der niedersächsischen Finanzverwaltung (bzw. in den in Anlage 
1 zur Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) benannten Dienststellen der 
niedersächsischen Finanzverwaltung) sichergestellt werden. Nähere Einzelheiten zu Art und 
Umfang des Auftrags waren der Leistungsbeschreibung - Fachlicher Teil (Teil B) zu 
entnehmen.
Interne Kennung: A9

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71317210 Beratung im Bereich Gesundheit und Sicherheit

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Niedersachsen
Land, Gliederung (NUTS): Emden, Kreisfreie Stadt (DE942)
Land: Deutschland
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Zusätzliche Informationen: Erfüllungsorte sind die jeweiligen Dienststellen (einschl. 
Außenstellen) der niedersächsischen Finanzverwaltung. Alle Adressen sind der Anlage 1 
"Aufteilung regionale Bezirke", BA-Bezirk A 9, zu entnehmen.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/02/2025
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2028

5.1.5.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 271 640,42 EUR

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Gemäß Vergabeunterlagen gelten die Zusätzlichen 
Vertragsbedingungen (ZVB) für die Ausführung von Lieferungen und Leistungen des Landes 
Niedersachsen. Rechtsform bei der Gründung einer Bietergemeinschaft: 
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem bevollmächtigten Vertreter.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis pro Einsatzstunde für die arbeitsmedizinische Betreuung
Beschreibung: (Pos. 1a des jeweiligen Angebotsvordruckes) Das Angebot mit dem niedrigsten 
Preis je Einsatzstunde erhält 500 Punkte. Ausgehend hiervon erfolgt für die anderen Angebote 
ein Punktabzug von einem Prozent vom maximalen Punktewert je einem Prozent höherem 
Preis.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Gesamtpreis der Teilleistungen für die Durchführung der Vorsorge für 
Tätigkeiten an Bildschirmen
Beschreibung: (Pos. 4 des jeweiligen Angebotsvordruckes - Summe der Teilleistungen zu 4a - 
4b) Das Angebot mit dem niedrigsten Preis für die Durchführung der Vorsorge für Tätigkeiten 
an Bild-schirmen durch die Assistenzkraft und die Ärztin / den Arzt erhält 500 Punkte. 
Ausgehend hiervon erfolgt für die anderen Angebote ein Punktabzug von einem Prozent vom 
maximalen Punktewert je einem Prozent höherem Preis.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
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Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung 
von Rechtsbehelfen: Die Vergabestelle weist ausdrücklich auf die für interessierte 
Unternehmen sowie Bewerber/Bieter und Bewerber-/Bietergemeinschaften bestehenden 
Rügeobliegenheiten und die Präklusionsregelungen gemäß § 160 Abs. 3 GWB hinsichtlich der 
Behauptung von Verstößen gegen die Bestimmungen über das Vergabeverfahren hin. § 160 
Abs. 3 GWB lautet: "Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen 
gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf 
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 
Satz 2 bleibt unberührt." Die Vergabestelle weist zudem ausdrücklich auf § 134 Abs. 1 und 2 
GWB hin. § 134 Abs. 1 und 2 GWB lauten: (1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, 
deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, 
dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen 
Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen 
keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor 
die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein 
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, 
verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung 
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter 
und Bewerber kommt es nicht an." § 135 Absatz 1 Nummer 2 GWB lautet: (1) Ein öffentlicher 
Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber [...] (2) den Auftrag 
ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem 
Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist."
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Landesamt für Steuern Niedersachsen
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und 
Digitalisierung
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

6. Ergebnisse

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
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Wettbewerbsgewinner: 
Leiter der anbietenden Partei: PIMA Health & Safety GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: Los A 1
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 1
Titel: Los A 1
Datum der Auswahl des Gewinners: 14/10/2024
Datum des Vertragsabschlusses: 15/10/2024

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren 
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von mittleren Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von kleinen Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinstunternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0002
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0003
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
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6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0004
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0005
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0006
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0007
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0008
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
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Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0009
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Landesamt für Steuern Niedersachsen
Registrierungsnummer: 03-0221000000-89
Stadt: Hannover
Postleitzahl: 30169
Land, Gliederung (NUTS): Region Hannover (DE929)
Land: Deutschland
E-Mail: daniel.maniak@lzn.de
Telefon: +49 511 89848-215
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Zentrale Beschaffungsstelle, die öffentliche Aufträge oder Rahmenvereinbarungen im 
Zusammenhang mit für andere Beschaffer bestimmten Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen vergibt/abschließt
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Registrierungsnummer: t:04131153308
Postanschrift: Auf der Hude 2
Stadt: Lüneburg
Postleitzahl: 21339
Land, Gliederung (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Telefon: +49 4131153308
Fax: +49 4131152943
Rollen dieser Organisation: 
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Registrierungsnummer: f:04131153308
Postanschrift: Auf der Hude 2

mailto:daniel.maniak@lzn.de
mailto:vergabekammer@mw.niedersachsen.de
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Stadt: Lüneburg
Postleitzahl: 21339
Land, Gliederung (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Telefon: +49 4131153308
Fax: +49 4131152943
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: PIMA Health & Safety GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Großunternehmen
Registrierungsnummer: HRB 11801
Postanschrift: Anna-Birle-Straße 1
Stadt: Mainz-Kastel
Postleitzahl: 55252
Land, Gliederung (NUTS): Wiesbaden, Kreisfreie Stadt (DE714)
Land: Deutschland
E-Mail: anfrage@pima.de
Telefon: 06134 5006110
Fax: 06134 5006111
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Leiter der anbietenden Partei
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: c4d95896-6655-4df0-805c-adc88e608a9b  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29

mailto:vergabekammer@mw.niedersachsen.de
mailto:anfrage@pima.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 15/10/2024 14:32:50 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 625134-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 202/2024
Datum der Veröffentlichung: 16/10/2024
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